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Zum 1. Dezember 2015 tritt das neue
Statut der Gutachterkommission für
ärztliche Behandlungsfehler in Kraft.
Dann feiert die unabhängige Kommission
ihr 40-jähriges Bestehen.

von Ulrich Smentkowski

Die Kammerversammlung der Ärzte-
kammer Nordrhein hat in ihrer
Sitzung am 21. März 2015 das Sta-

tut der Gutachterkommission für ärztliche
Behandlungsfehler einstimmig bei einer
Enthaltung geändert. Die ab dem 1. De-
zember 2015 für die Arbeit der unabhängi-
gen Gutachterkommission maßgebliche
Neuregelung des Statuts wird nachstehend
amtlich bekanntgemacht (siehe Seiten 52 ff.).

Die zum 1. Dezember 1975 eingerichte-
te Gutachterkommission für ärztliche Be-
handlungsfehler wird zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens des neuen Statuts auf ihr
40-jähriges Bestehen zurückblicken. Das
für ihre Arbeit maßgebliche Statut ist seit
ihrer Gründung im Wesentlichen unver-
ändert. 

Es sieht in § 10 vor, dass die Gutachter-
kommission ihr abschließendes Gutachten
– wenn die Beteiligten ein solches nach
Übersendung eines nach § 6 Abs. 3 erstatte-
ten Fachsachverständigengutachtens oder
gemäß § 5 Abs. 4 S. 3 nach Zustellung eines
gutachtlichen Bescheides des Geschäftsfüh-
renden Kommissionsmitglieds oder einer
seiner Vertreter beantragen – in der Beset-
zung mit dem Vorsitzenden und den für
die Fachgebiete Chirurgie, Innere Medizin,
Pathologie und Allgemeinmedizin bestell-
ten ärztlichen Mitgliedern (§ 4 Abs. 2 – sog.
Gesamtkommission) erstattet. Diese Rege-
lung ging von der Vorstellung aus, die Gut-
achterkommission solle „wie eine Richter-
bank“ entscheiden, die vier ärztlichen Mit-
glieder also nicht nur als Vertreter ihres
Faches tätig seien, sondern ihren Sachver-
stand fachübergreifend unter allgemeinen
ärztlich-medizinischen Aspekten zur Ver-
fügung stellen. Man ging seinerzeit davon
aus, die Gutachterkommission werde nur
in Einzelfällen in ihrer vollen Besetzung
zu entscheiden haben, weil die Mehrzahl

achtungsverfahren maßgeblichen Bestim-
mungen des Statuts herbeizuführen. Sie
wird gleichzeitig mit dem Beginn der 
neuen – elften – Amtsperiode der Gut-
achterkommission wirksam, die von bis-
her vier auf fünf Jahre verlängert wird 
(§ 4 Abs. 1).

Kernstück der Änderung sind Modifi-
kationen im Ablauf des Begutachtungsver-
fahrens, dessen bewährte Zweistufigkeit
erhalten bleibt: § 8 Abs. 3 des Statuts neu-
er Fassung sieht nunmehr vor, dass die
Gutachterkommission zukünftig mindes -
tens ein – nach pflichtgemäßem Ermessen
auch mehrere – Sachverständigengutach-
ten einholt. Mehr als ein Gutachten wird
beispielsweise einzuholen sein, wenn der
zu prüfende Sachverhalt verschiedene
medizinische Fachgebiete betrifft.

Nach § 8 Abs. 3 eingeholte Gutachten
werden den Beteiligten zugestellt (§ 10).
Etwaige Einwendungen können von den
Beteiligten binnen Monatsfrist erhoben
und es kann beantragt werden, durch die
Gutachterkommission ein abschließendes
Gutachten zu erstatten. Das abschließen-
de Gutachten wird nach § 11 Abs. 2 des
 Statuts zukünftig durch ein juristisches
und ein ärztliches Mitglied der Gutachter-
kommission erstattet. Die Gutachterkom-
mission kann nach § 11 Abs. 1 ein ab-
schließendes Gutachten auch ohne An-
trag eines Beteiligten erstatten, wenn sie
dies selbst für angezeigt hält. Hiervon
wird sie vor allem in solchen Fällen Ge-
brauch machen, in denen ein medizini-
sches Fachgutachten allein eine Klärung
der Haftungsfrage nicht herbeiführen
kann, etwa wegen fehlender rechtlicher
Feststellungen zum Beispiel zu Fragen
 eines schwerwiegenden Behandlungs -
fehlers, eines Befunderhebungsfehlers,
zur Kausalität eines festgestellten Behand-
lungsfehlers für den geltend gemachten
Gesundheitsschaden, zu Beweislastfragen
und anderem mehr.

Das geänderte Vorgehen ermöglicht
stärker als bisher, den Grundsatz der fach-
gleichen Begutachtung zu wahren. Die
Möglichkeit zur interdisziplinären Bera-
tung mit anderen Mitgliedern der Gutach-
terkommission bleibt erhalten.

der Fälle sich durch Bescheid des Ge-
schäftsführenden Kommissionsmitglieds
gemäß § 5 Abs. 4 S. 1 des Statuts abschlie-
ßend klären lassen werde – eine Hypothe-
se, die sich allerdings in der Praxis nicht
bestätigt hat.

Dennoch hat sich diese Regelung über
mehrere Jahrzehnte hervorragend be-
währt. Die Möglichkeit, Gutachten und
gutachtliche Bescheide durch eine ab-
schließende Kollegialentscheidung noch
einmal auf ihre Richtigkeit überprüfen
und gegebenenfalls ergänzen oder ändern
zu lassen, hat ganz wesentlich zur Akzep-
tanz der gutachtlichen Beurteilungen und
zur Befriedung des Patienten-Arzt-Ver-
hältnisses beigetragen.

Enorm gestiegene Arbeitsbelastung

Indes haben sich die Rahmenbedin-
gungen für die Arbeit der fünfköpfigen
Gesamtkommission im Laufe der Zeit
ganz erheblich verändert. Die fortschrei-
tende Spezialisierung in der Medizin
macht es zunehmend schwieriger, das zur
Überprüfung gestellte Behandlungsge-
schehen jenseits der Grenzen des eigenen
Fachgebiets zutreffend zu beurteilen. Hin-
zu kommt, dass auch die Zahl der Verfah-
ren, die von dem fünfköpfigen Gremium
mit einem Gutachten nach § 10 des Statuts
abzuschließen sind, mit den Jahren in
 einem Umfang zugenommen hat, der die
zeitgerechte Erledigung schwieriger wer-
den lässt. Hatte die Gesamtkommission bis
1995 jährlich zwischen 150 bis 200 ab-
schließende Gutachten zu erstatten, wa-
ren es ab 1996 bereits bis zu 300 und seit
2006 regelmäßig bis zu knapp 600 – mit
noch steigender Tendenz. Mit anderen
Worten: Die fünf Mitglieder dieses Gre-
miums müssen derzeit in regelmäßig ein-
mal monatlich stattfindenden Sitzungen
durchschnittlich etwa 50 Verfahren bera-
ten und gutachtlich erledigen. Die damit
verbundene zeitliche Inanspruchnahme
hat eine Belastungsgrenze erreicht, die 
mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit kaum
mehr zu vereinbaren ist.

Aus diesen Gründen war es jetzt not-
wendig, eine Änderung der für das Begut-
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Die Neuregelung erlaubt es auch, die
mit der Erstattung abschließender Gut-
achten verbundenen Belastungen der Kom-
missionsmitglieder gleichmäßiger und auf
mehr Schultern zu verteilen und die Be-
las  tung des einzelnen Kommissionsmit-
glieds auf ein vertretbares Maß zu redu-
zieren. Sie stellt sicher, einer eventuell
weiter gesteigerten Inanspruchnahme der
Gutachterkommission jederzeit – etwa
durch die Berufung weiterer Kommis-
sionsmitglieder – effizient begegnen zu
können.

Weitere Änderungen des Statuts betref-
fen den Status ihrer ärztlichen Mitglieder,

sehen in § 13 die Anwendung des neuen
Statuts auch auf zu dieser Zeit bereits vor
der Gesamtkommission anhängige Ver-
fahren vor.

Mit der Änderung des Statuts hat die
Kammerversammlung einen wichtigen
Schritt unternommen, die Arbeit der Gut-
achterkommission zukunftsfest zu ma-
chen und den beteiligten Patienten und
Ärzten eine weiterhin gebührenfreie, ra-
sche und kompetente sachverständige
 Begutachtung zu ermöglichen, wenn die
 Frage nach einem ärztlichen Behand-
lungsfehler als Ursache einer gesundheit-
lichen Schädigung im Raum steht.

der für die bisherigen stellvertretenden
und die für andere als in § 4 Abs. 2 des
 Statuts alter Fassung genannten Fachge-
biete bisher bestellten sogenannten korre-
spondierenden Mitglieder vereinheitlicht
wird. § 2 Abs. 2 S. 2 des Statuts sieht nun-
mehr vor, dass an die Stelle eines ver-
storbenen Beteiligten dessen Erben als 
die materiell Berechtigten beziehungs-
weise Verpflichteten von Arzthaftpflicht-
ansprüchen treten. Verfahrensrechtliche
Entscheidungen, die bisher der fünfköpfi-
gen Gutachterkommission oblagen, trifft
nunmehr der Vorsitzende oder einer seiner
Vertreter. Die Übergangsbestimmungen
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Seit der Gründung der Gutachterkom-
mission (GAK) für ärztliche Behandlungs-
fehler bei der Ärztekammer Nordrhein im
Jahr 1975 haben sich Bürgerinnen und Bür-
ger mit mehr als 50.000 Anträgen an die
unabhängige Einrichtung gewandt. In die-
sem Jahr feiert die Kommission ihr vierzig-
jähriges Bestehen. Sie engagiert sich für 
die außergerichtliche Streitschlichtung in
Arzt haftungssachen. Die Kommission hat
die Aufgabe, auf  einen schriftlichen Antrag
eines Arztes oder Patienten hin zu prüfen,
ob einem Mitglied der Ärztekammer Nord-
rhein ein Behandlungsfehler in Diagnostik
oder Therapie vorzuwerfen ist. 97 ehren-
amtliche Ärzte und Juristen prüfen und be-
werten die vorgelegten Sachverhalte. Die
Begutachtung von Behandlungsfehlervor-
würfen ist das Kerngeschäft der Kommis-
sion. In gemeinsam mit dem Institut für
Qualität im Gesundheitswesen Nordrhein
(IQN) organisierten Fortbildungsveranstal-
tungen widmet sich die GAK darüber hin-
aus der Behandlungsfehler-Prophylaxe.
Seit dem Jahr 2000 stellen die Mitglieder
der Kommission zudem in einem zweimo-
natigen Rhythmus Begutachtungsfälle in
der Reihe „Aus der Arbeit der Gutachter-
kommission“ im Rheinischen Ärzteblatt vor.
Die Gutachter schildern hier konkrete Fäl-
le und erläutern sowohl  relevante Einzel-
heiten der Sachverhalte als auch wesentli-
che Argumente in der Beurteilung der Be-
handlungsfehlervorwürfe. jf

Gutachterkommission für ärztliche Behandlungsfehler 
feiert Jubiläum: 50.000 Anträge in 40 Jahren

Engagieren sich ehrenamt-
lich für die außergericht-
liche Streitschlichtung 
und Behandlungsfehler-
Prophylaxe: Dr. jur. H.D.
Laum (Mitte), Präsident des
Oberlandesgerichts a. D.
und Vorsitzender der 
Gutachterkommission und
Prof. Dr. med. Hans Friedrich
Kienzle (links), Geschäfts-
führendes Kommissionsmit-
glied. Ulrich Smentkowski
(rechts) ist Leiter der Ge-
schäftsstelle der Gutachter-
kommission. 

Die in 5., erweiterter und aktualisierter 
Auflage 2013 erschienene Broschüre 
Gutachtliche Entscheidungen – Aus der 
Arbeit der Gutachterkommission für 
ärztliche Behandlungsfehler bei der 
Ärztekammer Nordrhein kann telefonisch
unter 0211 4302-2011 oder per 
E-Mail: pressestelle@aekno.de kos tenlos
bestellt werden. 

Ein Kurzportrait der Gutachterkommission
für ärztliche Behandlungsfehler bei der 
Ärztekammer Nordrhein kann hier 
ebenfalls kostenlos bestellt werden.

RhÄ

Gutachtliche Entscheidungen 
Aus der Arbeit der Gutachterkommission für ärztliche Behandlungsfehler  
bei der Ärztekammer Nordrhein – veröffentlicht im Rheinischen Ärzteblatt

www.aekno.de

Gutachtliche Entscheidungen – in 5. Auflage

Foto: Jocelyne Naujoks-Fischer


